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TeiIA Planungsrechtliche Festsetzungen
Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBI. l S. 2414) letztaeänd

BI.l S lvo
:ekel z ADsa fieserch

l
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsver-
ordnung -- BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01 .1 990
(BGBI. l S. 132)l zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
04.05.2017 (BGBI. l S. 1057)
Verordnung tiber die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstel-
lung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 -- PlanZV 90) vom
18.12.1990 (BGBI. 1 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 04.05.2017 (BGBI. l S. 1057)
$ 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung
vom 24.07.2000 (GBI. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 7
der Verordnung vom 23.02.2017 (GBI. S. 99. 100)

AI
AI.l
AI.l.l

Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet
Zulässig sind

Wohngebäude,
die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe.
Anlagen ftlr kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

AI.1.2

AI.1.3

Ausnahmsweise können zugelassen werden
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

Nichtzulässig sind
Betriebe des Beherbergungsgewerbes.
Anlagen für Verwaltungen ,
Gartenbaubetriebe,
Ta nkstellen .

A2

A2.1

A2.1.1

Maß der baulichen Nutzung

G rundflächenzahl

Die festgesetzte Grundflächenzahl darf mit Anlagen nach $ 1 9 Abs. 4 BauNVO
um bis zu 0,2 überschritten werden.
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A2.2

A2.2.1

Höhe baulicher Anlagen
Unterer Bezugspunkt ist jeweils die Oberkante Straßenrand . Bei Eckgrundstü-
cken ist die Straße, auf die Bezug zu nehmen ist, durch Planeintrag festgesetzt

A2.2.2

A2.2.3

A2.2.4

Die Traufhöhe (TH) ist der äußere Schnittpunkt der Außenwand mit der Ober-
kante der Dachhaut.

Die Firsthöhe (FH) ist der oberste Punkt der Dachhaut

Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) darf maximal 1,0 m über dem unteren
Bezugspunktliegen.

A3

A3.1

A3.1.1

Bauweise

Abweichende offene Bauweise: aoED

Festgesetzt wird abweichende offene Bauweise: Die Gebäude sind
als Einzel.

oder Doppelhäuser mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. Die Länge darf
höchstens 24 m betragen.

A4

A4.1

Uberbaubare Grundstücksflächen
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind in der Planzeichnung durch Bau-
grenzen festgesetzt. Die überbaubaren Grundstücksflächen gelten nicht für bau
liche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche.

A4.2

A4.3

Nebenanlagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu
lässig.

Stellplätze, überdachte Stellplätze und Garagen sind im ,,Allgemeinen Wohnge-
biet" oberirdisch nur bis zu einer Tiefe von 20 m, jeweils gemessen von der Stra
ßenbegrenzungslinie. zulässig.

A4.4 Innerhalb der nachrichtlich übernommenen Anbaubeschränkung können Hoch
bauten mit Zy nur
ausnahmsweise zugelassen werden (siehe Planeintrag).

A5
A5.1

Anzahl der Wohneinheiten
Im allgemeinen Wohngebiet sind in Wohngebäuden maximal drei Wohneinheiten
je Einzelhaus bzw. zwei Wohneinheiten je Doppelhaushälfte zulässig.
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A6

A6.1

A6.1.1

Verkehrsflächen
Offentliche Verkehrsflächen
Die Aufteilung der öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb der Straßenbegren
zungslinie ist nicht verbindlich.

A6.1.2

A6.1.3

MaßnahmQzylD..$91lylZ..d9LlblglyE. Zur Straßenbeleuchtung sind UV-anteilarme
Be euchtungskörper zu verwenden.

erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

Empfohlen wird die Verwendung folgender Bäume:
Annus x spaethii (Purpurerle)
Sorbus intermedia(Schwedische Mehlbeere)
Carpinus betulus "Frans Fontaine" (Hainbuche)
Acer monspessulanum(Französischer Ahorn)

A7

A7.1

Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen
Im allgemeinen Wohngebiet sind Versorgungsanlagen und
unterirdische Anlagen und Leitungen zulässig.

.leitungen nurals

A8

A8.1

A8.1.1

Grünflächen

Offentliche Grünfläche: Kinderspielplatz

setzen.
Empfohlen wird die Verwendung folgender.Bäume:

. Carpinus betulus "Frans Fontaine" (Hainbuche)
Acer campestre "Elsrijk"(Feldahorn)

A8.2 Grünzug

setzen.
Empfohlen wird die Verwendung folgender Bäume:

Sorbus intermedia(Schwedische Mehlbeere)
Sorbus latifolia "Henk Vink" (Breitblättrige Mehlbeere)
Prunus padus ,,Albertii"(Traubenkirsche)
Prunus sargentii "Rancho"(Zierkirsche)
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A9

A9.1

A9.2

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick
lung von Boden, Natur und Landschaft
Dacheindeckungen aus Kupfer, Zink oder Blei sind nur in beschichteter Form
zulässig.

und Drainbetonschichten) zulässig.

AIO
AIO.l

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Auf den Baugrundstücken im allgemeinen Wohngebiet ist je angefangene
500 m2 ein standortheimischer, mittelkroniger Laubbaum mit einem btammum-
fang von mindestens 14 cm, bei Obstbäumen mindestens 12 cm, gemessen in
l m Höhe, zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.
Empfohlen wird die Verwendung folgender Bäume:

Hochstämmige Obstbäume
Carpinus betulus "Frans Fontaine" (Hainbuche)
Aber campestre "Elsrijk"(Feldahorn)
Prunus avium .Plena'i(Gefülltblühende Vogelkirsche)
Prunus padus "Schloß Tiefurt" (Traubenkirsche)

AI0.2 Auf der durch Planeintrag festgesetzten Fläche "POl" ist eine einreihige Hecke
aus standortheimischen Sträuchern, mit einem Pflanzabstand von 1 ,75 m. zu
pflanzen, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.
Empfohlen wird die Verwendung folgender Pflanzen:

Ligustrum vulgare (Liguster)
Cornus sanguinea(Hartriegel)
Prunus spinosa (Schlehe)
Rosa canina (Hunde-Rose)

All

All.l

Zuordnung von Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur
und Landschaft an anderer Stelle

1: 1Z11131B:l ëBËB$1: ,E::!.
m Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes vollständig zugeordnet.

Al1.2 Die Kosten der im Rahmen des Ökokontos mit der Bezeich.nung
St2 "Streuobstfläche nördlich Friedhof 11" aus dem Ökokonto,
St6 "Streuobstfläche am JuZe" aus dem Ökokonto, . ..

durchgefilhHen Ausgleichsmaßnahme werden .den Baugrundstücken im Gel
tungsbereich dieses Bebauungsplans vollständig zugeordnet.

Al1.3 Die Entwicklung einer Streuobstfläche auf den Flurstücken Nr. 1667, 1669. 1832
1 834 und die Entwicklung einer Feuchtwiese mit Auencharakter auf dem.Flur-
stilck Nr 1684 wird den Baugrundstücken im Geltungsbereich dieses Bebau-
ungsplans vollständig zugeordnet.
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A12

A12.1
A12.1.1

Immissionsschutz
Lärmschutzwand
Auf der durch Planeintrag mit ,SMI ' bezeichneten Fläche ist eine Lärmschutz-
wand mit einer Höhe von 3,5 m über der Straßenoberkante der K 5345 zu errich-
ten und dauerhaftzu sichern.

A12.2

A12.2.1

Anforderungen an die Ausgestaltung der Außenbauteile der Aufenthalts-
räume(passiver Schallschutz)
Bei der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind
zum Schutz vor Straßen- und Schienenverkehrslärmeinwirkungen die Außen-
bauteile mindestens entsprechend den Anforderungen der DIN 41 09 "Schall-
schutz im Hochbau - Teil 1 : Mindestanforderungen" vom Juli 2016 auszubilden.
Zur Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen ge-
genüber Außenlärm werden die folgenden Lärmpegelbereiche nach DIN 4109
zugrunde gelegt.

A12.2.2 Bezeichnung der
Flächen für Sch all-
schutzmaßnahmen

Lärmpegel-
bereich

Maßgeblicher
Außenlärmpegel in

dB(A) Aufenthaltsraume in
Wohnungen, Über-
nachtungsraume in

ngsstat
ten. Unterrichtsraume

und Ähnliches

Büroräume und
Ähnliches

Erf. R'w."s des Außenbauteils in dB

SM2

SM3

SM4

61 bis 65
66 bis 70
71 bis 75

AI 2.2.3 Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall
geringere Außenlärmpegel an den Fassaden vorliegen (z.B..aufgrund der Ab-

schirmwirkung bereits bestehender Gebäude, einer geeigneten Gebäudestel-
lung. bereits umgesetzter Lärmschutzmaßnahmen an der Rheintalbahn, etc.),
können die Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile entspre-
chend den Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden.

A12.3

A12.3.1

Lüftungseinrichtungen
Bei der Errichtung und der Änderung von Gebäuden innerhalb des Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans sind nach der VDI 271 9 in jeder Wohnung die
Schlafraume bzw. die zum Schlafen geeigneten Raume mit zusätzlichen Lüf-
tungseinrichtungen auszuführen oder zur lärmabgewandten Seite hin auszurich-
ten

A12.3.2 Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall
geringere Außenlärmpegel an den Fassaden vorliegen (z.B. aufgrund der Eigen
abschirmung des Gebäudes, etc.). können die Anforderungen entsprechend re-
duziert werden.

Seite 6 von lO
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Teil B Ortliche Bauvorschriften

Rechtsgrundlagen
$ 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung
vom 05.03.2010(GBI. S. 358), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23.02.2017 (GBI. S. 99, 103)
$ 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung
vom 24.07.2000 (GBI. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 7
der Verordnung vom 23.02.2017(GBI. S. 99, 100)

BI

BI.l
BI.l.l

Äußere Gestaltung baulicher Anlagen

Dachgestaltung
Zugelassen sind folgende Dachformen:

'- Satteldach (SD), Walmdach (WD), Zeltdach (ZD), (versetztes) Pultdach
(PD), Flachdach (FD) mit Dachneigungen von 0' bis 45'.
Mansarddach (MD) mit Dachneigungen von 0' bis 70'

BI.1.2 Dachflächen mit einer Neigung von $ 1 0 Grad sind extensiv zu begrünen
(Schichtdicke 1 0 cm einschließlich Dränschicht). Dies .gilt nicht für technische
Einrichtungen, Belichtungsflächen , Dächer untergeordneter Bauteile (Dachfläche
g 4 m:) und nutzbare Freiflächen auf Dächern. Aufgeständerte Anlagen zur Nut-
zung der Sonnenenergie sind auf den Dachflächen zulässig.

BI.2
BI.2.1

Außenwände

Leuchtende oder reflektierende Materialien sind nicht zulässig

B2
B2.1

B2.2

B2.3

Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der eigenen Leistung zulässig

Werbeanlagen sind nur an der Fassade bis zum oberen Wandabschluss zuläs.
sig. Die Größe darf 0,5 m: nicht überschreiten.

Selbstleuchtende Werbeanlagen und Werbeanlagen mit wechselndem beweg
tem Licht sind nicht zulässig.

B3

B3.1

B3.1.1

Gestaltung der unbebauten Flächen
Aufschüttungen, Abgrabungen, Stützmauern
Aufschüttungen, Abgrabungen und StUtzmauern sind nur bis zu einer Höhe von
l m zulässig.

B3.2

B3.2.1

Einfriedungen
Die Gesamthöhe der Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen sind bis
zu einer Höhe von 1 ,2 m, gemessen von Oberkante Straßenrand, zulässig. Le-
bende Einfriedungen haben dabei einen Abstand von 0,5 m zu öffentlichen Ver-
kehrsflächen einzuhalten. Bei Einfriedungen mit Stützmauern kann dieser Ab-
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stand entfallen

B3.2.2 Für lebende Einfriedungen sind standortgerechte heimische Laubgehölze zu
verwenden.

B4
B4.1

Außenantennen
Je Hauptgebäude ist die Errichtung einer Antenne oder Satellitenantenne auf
dem Dach zulässig.

B5
B5.1

Anzahl der Stellplätze
Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen wird, abweichend von $ 37 Abs. l
LBO, auf 2,0 Stellplätze pro Wohneinheit festgesetzt. Die einer Wohnung zum
rechnenden Stellplätze können hintereinander liegend angeordnet werden.

B6

B6.1

Höhenlage der Grundstücke
Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind auf Straßennlveau aufzufüllen
Maßgebend ist die Höhenlage der Straße nach dem Bebauungsplan.
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TeilC
CI

Hinweise

Bodenschutz l Altlasten
Ober- und Unterboden sind getrennt voneinander abzutragen. zu lagern und
wieder aufzutragen.

==Z3E==MH==mi=EB-
einzustellen.

C2 Denkmalschutz

Bauablaufzu rechnen.

C3 Baugrunduntersuchung

=g:gE:=:=:, :mH=S.=P''
äg!:l SHU:z'g.ß:l"'':".-.'

C4 Betrieb von Luftwärmepumpen

sonders störend wirkt. Es ist daher vom Grundstückseigentümer neben dem ge-
eigneten Standort bereits bei der Auswahl der Geräte auf den Stand der Technik
zu achten.

Fachinformationen zu tieffrequenten Geräuschen bei Luftwärmepumpen sind im
Leitfaden des Bayerischen Landesamtes ftlr Umwelt
http://www. tfu . baye rn .de/laerm/l uftwaermepumpen/doc/

tieffrequente.geraeuschelei13.luftwaermepumpen.pdf) enthalten.

C5 Erdwärmesonden
Der Einsatz von Erdwärmesonden und Wasser-Wasser-Wärmepumpen ist er-
laubnispflichtig. Die hierfür erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis ist rechtzeitig
beim Landratsamt Ortenaukreis zu beantragen.
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E lgBIËB(IHS ËBg
sammengestellt.

C6 Breitband

normale Netzwerkkabel (Cat-5e oder besser) genutzt werden.

C7 Regenwasser
Die Verwendung von Zisternen zur Brauchwassernutzung (z. B. Gartenbewässe
rung) wird empfohlen.

C8 Einsichtnahme Vorschriften
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Er-
lasse. DIN-Vorschriften etc.) können bei der Stadt Mahlberg, Bauamt, Rathaus-
platz 7, 77972 Mahlberg, eingesehen werden.

C9 Pflichten des Eigentümers

ßungsanlagen auf seinem Grundstück zu dulden.

C10 Müllentsorgung

bereitstellen

Mahlberg
Lauf. 04.10.2017 Kr-la

Z
Poststraße 1 . 77886 Lauf

Fon 07841 703-0 . www.zink-ingenieure.de

Planverfasser

iris(.E lq l E U R El N G

Benz, Bürgermeister
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Teil A Einleitung
l Anlass und Aufstellungsverfahren

1 .1 Anlass der Aufstellung

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Absicht der Stadt Mahlberg, im
Stadtteil Orschweier neue Wohnbaugrundstücke bereitzustellen. In den vergangenen Jahren
hat der Siedlungsdruck auch in Mahlberg stetig zugenommen. Durch das Schaffen von
Wohnbaugrundstücken soll ein weiteres Angebot an Wohnbaugrundstücken geschaffen und
der Bedarf gedeckt sowie die Nachfrage befriedigt werden.

1 .2 Art des Bebauungsplans

Für das Plangebiet wird ein qualifizierter Bebauungsplan nach $ 30 Abs. l BauGB aufge-
stellt. Das bedeutet, dass der Bebauungsplan mindestens Festsetzungen tiber die Art und
das Maß der baulichen Nutzung, die ilberbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen
Verkehrsflächen enthält. Bauvorhaben sind nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes dann
zulässig, wenn sie den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht widersprechen und ihre
Erschließung gesichert ist.

1 .3 Verfahrensart

Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren nach $ 2 BauGB aufgestellt. Für die Belange
des Umweltschutzes ist nach $ 1 Abs. 6 Nr. 7 und $ 1 a BauGB im Aufstellungsverfahren
eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir
kungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Die Um-
weltprtlfung wird im Umweltbericht dokumentiert, der ein gesonderter Teil der Begründung
zum Bebauungsplan ist.

1 .4 Aufstellungsverfahren
Am 28.01 .201 6 wurde vom Gemeinderat der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans
.Orschweier-Nord" gefasst.

Die Planung mit ihren voraussichtlichen Auswirkungen der Öffentlichkeit am 1 3.03.2017 in
einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt und Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung
gegeben. Ergänzend konnten in der Zeit vom 14.03.2017 bis einschließlich 31 .03.2017 im
Rathaus der Vorentwurf des Bebauungsplans mit Stand vom 1 3.02.2017 eingesehen wer-

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die
Planung bertlhrt werden kann. wurden mit Schreiben vom 02.03.2017 von der Planung un-
terrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert. Die benachbarten Gemeinden wurden entspre-
chend den gesetzlichen Vorgaben des BauGB von der Planung unterrichtet.

den

Die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligungsverfahren wurden in die weitere Abwägung ein-
bezogen. Der tlberarbeitete Bebauungsplanentwurf wurde am 24.07.2017 vom Gemeinderat
als Grundlage für die öffentliche Auslegung nach $ 3 Abs. 2 BauGB und die Behördenbeteili-
gung nach $ 4 Abs. 2 BauGB gebilligt.

Der Entwurf des Bebauungsplans mit Stand 24.07.2017 wurde vom 14.08.2017 bis zum
1 5.09.2017 öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden durch Veröffentli-
chung imAmtsblattvom . bekannt gemacht.
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ihren voraussichtlichen Auswir

Die Beteiligung der Behörden nach $ 4 Abs. 2 BauGB erfolgte gemäß $ 4a Abs. 2 BauGB
zeitgleich mit der öffentlichen Auslegung nach $ 3 Abs. 2 BauGB. Die Behörden und sonsti

n Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden
kann. wurden mit Schreiben vom 01 .08.2017 von der Planung unterrichtet und zur Stellung
nahme zum Entwurf des Bebauungsplans mit Stand 24.07.2017 aufgefordert.

Die im Rahmen der öffentlichen Auslegungen vorgetragenen Anregungen sowie die Stel-
lungnahmen der beteiligten Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden vom Gemein
deut in öffentlicher Sitzung am behandelt. In der gleichen Sitzung wurde der
Bebauungsplan in der Fassung vom als Satzung beschlossen. Die Begrtlndung
wurde gebilligt.

2. Erforderlichkeit der Planaufstellung

2.1 Begründung der Erforderlichkeit
Gemäß $ 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustel-
len. sobald und soweit es ftlr die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.
Die Bauleitpläne sollen eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bo
dennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt.zu sichern
und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Bei der Aufstellung
von Bauleitplänen sind insbesondere die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung und die Eigen-
tumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung ($ 1 Abs. 6 Nr. l BauGB) zu berücksichtigen.

Die Prognose des statistischen Landesamtes für die Bevölkerungsentwicklung mit dem Start
jahr 2013 weist bis ins Jahr 2030 eine deutliche Zunahme der Bevölkerung auf. Der Entwick-
lungskorridor prognostiziert hierbei eine Zunahme zwischen etwa 250 bis 650 Einwohner bis
ins Jahr 2030. Die Hauptvariante geht von einem Wachstum um etwa 300 Einwohner aus.
Die erforderlichen Wohnungen können nicht allein durch Aktivierung von Baulücken, Nach-
verdichtung oder Umnutzungen zur Verfügung gestellt werden. Zur Versorgung der Bevölke-
rung mit Wohnraum ist daher die Bereitstellung von weiteren BaugrundstUcken erforderlich.

Hierbei ist die Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen bester Bodenqualität der Vorrangflur
Stufe l in Baugrundstücke erforderlich. Bei dem Plangebiet handelt es sich hierbei um die
Erweiterung des bestehenden Siedlungsbereichs nach Norden.

Die Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Flächen ist jedoch erforderlich, um die Bevöl
kerung von Mahlberg und Orschweier mit dringend benötigtem Wohnraum zu versorgen.
Hierbei soll zwar "die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innen-
entwicklung erfolgen" ($ 1 Abs. 5 Satz 5 BauGB). In der Stadt Mahlberg bestehen hierbei
aktuell etwa 80 Baulücken mit einer Fläche von knapp 3,9 ha. Diese Baulücken sind jedoch
allesamt in privatem Eigentum und stehen dem Markt derzeit nicht zur Verfügung. Durch
Maßnahmen der Innenentwicklung ist der Bedarf an Wohnbauflächen daher nicht abzude-
cken

Darüber hinaus ist die Stadt Mahlberg durch verschiedene äußere Restriktionen (Schal-
limmissionen durch Rheintalbahn im Westen, Staubimmissionen durch DYN A5 im Süden,
Gemarkungsgrenze zu Kippenheim im Norden, B 3 als Zäsur im Osten) in ihrer Entwicklung
stark eingeschränkt. Hinzu kommen der Regionale Grünzug zwischen Mahlberg und Or-
schweier sowie die Überschwemmungsgebiete entlang dem Kapuzinergraben, durch die
eine weitere Entwicklung zusätzlich eingeschränkt ist. Es handelt sich demnach um eine der
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letzten Flächen, die der Stadt Mahlberg für eine bauliche Entwicklung in den Außenbereich
zur Verfügung steht.

Unter Abwägung der gegenseitigen Interessen ist daher die Inanspruchnahme dieser hoch-
wertigen landwirtschaftlichen Flächen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum erfo r-
derlich

-Bevdkerungsstand(bis 2012 Fortschreibung)
-Bevölkerungsvaausrechnung mit Wanderungen
-EntwicHungslorridor unterer Rand

Entwicklungskorridor obenr Rand
Anzahl
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Abbildung 1: Bevölkerungsstand 2001 bis 2012. voraussichtlicher Bevölke-
rungsstand und Entwicklungskorridor bis 2030 (mit Wanderungen)l
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2014

Quelle: Statistisches Landes-
amt Baden-Württemberg 2014

2.2 Artenschutz

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes ist eine Überprüfung erforderlich, ob durch
die Umsetzung des geplanten Vorhabens artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des $ 44
BNatSchG ausgelöst werden können.

Ermittelt werden müssen die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschtltzten Arten und der
europäischen Vogelarten, die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes zu erwarten sind.
Anschließend muss geprüft werden, ob durch die Aufstellung des Bebauungsplanes ein Ver-
stoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz droht.

Durch das Büro faktorgruen wurde eine artenschutzrechtliche Untersuchung des Plangebiets
durchgeführt. Ermittelt wurde, dass das Plangebiet als Lebensraum (Fortpflanzungsstätten)
filr die Vogelarten Feldsperling und Star dient. Zur Umsetzung des Bebauungsplanes sind
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen(CEF-Maßnahmen) erforderlich.

Hierzu wurden auf dem Flurstück Nr. 1650, etwa 200 m nordöstlich des Plangebiets. als vor
gezogene Ausgleichsmaßnahme 4 Nistkästen (2x Sperlingskoloniekasten Typ l SP, 2x :Sta-
rennisthöhle Typ 3SV) in schattiger, südostexponierter Lage in mindestens 2 m Höhe leicht
nach vorn geneigt angebracht. Die Reinigung und der Ersatz kaputter Kästen erfolgt außer-
halb der Brutsaison ab 01 . November eines jeden Jahres.
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Durch diese vorgezogene Ausgleichsmaßnahme sind keine artenschutzrechtlichen Verbots-
tatbestände zu erwarten.

2.3 Hochwasserschutz

In gemäß $ 76 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) und $ 65 Wassergesetz füt. Baden-
WürHemberg(WG) festgesetzten Uber-
schwemmungsgebieten (HQloo) ist die Aus-
weisung neuer Baugebiete nach $ 78 Abs. l
Nr. l WHG grundsätzlich untersagt.

Das Plangebiet befindet sich außerhalb
festgesetzter Überschwemmungsgebiete.
bei Umsetzung des Bebauungsplanes
kommt es nicht zu einem Verlust von Rtlck-
halteflächen bei einem hundertjährlichen
Hochwasserereignis(HQI 00). Der
Aufstellung des Bebauungsplans stehen
keine Belange des Hochwasserschutzes
gemäß $ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB, $ 77 i.V.
mit $ 76 WHG entgegen.

bei HQ.:

Abbildung 2: Hochwassergefahrenkarte (HWGK) Ba-
den-Württemberg. Typ 2 Detailkarte. Ubernutungsftä-
chen bei HQ10. 50. 100. EXT. HWGK UF M025
145015. der LUBW; Stand: 08.12.20151 Geltungsbe-
reich vereinfachte Darstellung

Teilweise liegt das Plangebiet jedoch inner-
halb eines Bereichs, der von Extremhoch-
wassern betroffen sein kann (HQ.H.e").

Vorgesehen ist, das Plangebiet tiber der bestehenden Geländeoberkante anzuordnen, so
dass die neuen BaugrundstUcke zukünftig außerhalb des HQ.ü,em liegen.
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3. Geltungsbereich und Beschreibung des Plangebiets
3.1 Räumlicher Geltungsbereich

r-.''\.
/

/

/

+

*'$b:.t

./ ./

7

Abbildung 3: Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Der Geltungsbereich gemäß $ 9 Abs. 7 BauGB hat eine Größe von etwa 3,1 ha (30.556 m:)
und wird begrenzt

im Norden durch die etwa 20 m tiefe Grünfläche bis zum "Rebweg", .
im Osten durch die landwirtschaftlichen Grundstücke östlich der bestehenden ue-

-. SlJden durch das Grundsttlck des bestehenden Wohngebäudes "Hauptstraße I'
und die Grundstilde der bestehenden Wohngebäude "Bachstraße 13. 1 5, 17 und

m Westen durch den westlichen Rand der Kreisstraße (inklusive Böschung).
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3.2

3.2.1

Ausgangssituation
Stadträumliche Einbindung

W
Z

Abbildung 4: Luftbild von Orschweier mit schematischer Darstellung des Plangebiets

Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Rand des Stadtteils Orschweier

3.2.2 Bebauung und Nutzung

ËS$TläigUiU RXË H UEIEG
verbindlich. Dort ist eine maximale Traufhöhe von 3,60 m über der Straße bzw. eine zwelge-
schossige (ein Vollgeschoss zzgl. ein Vollgeschoss im Dachgeschoss = zwei Vollgeschos-
se) B9bgyyDg.festgesetzt. Zu berücksichtigen ist jedoch: dass sich das zweite Vol geschoss
eweils im Dachgeschoss befindet. Die südlich und westlich angrenzenden Gebäude weisen
eine Firsthöhe von etwa 8 m bis 9 m auf.

Nördlich des Plangebiets befindet sich ein wichtiger Naherholungsbereich zwischen Orsch-
weier und Mahlberg). Als Abschluss des Siedlungsrand ist eine Ortsrandeingrünung zu emp
fehlen

3.2.3 Eigentumsverhältnisse
Die landwirtschaftlichen Grundstücke im Plangebiet befinden sich in privatem Eigentum. Die
Straßen und Wege im Plangebiete sind in öffentlichem Eigentum.
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3.2.4 Topographie und Geländeverhältnisse

Das Plangebiet ist weitgehend eben und steigt nur leicht von 165,3 +NN im Osten auf
497167.0 maNN östlich der Kreisstraße an. Die Kreisstraße selbst liegt auf einer Höhe von
etwa 167,5 m - 168,0 maNN.

3.2.5 Bodenbeschaffenheit und Bodenbelastungen

BodenbeschaffenheiteD

Zur Feststellung der Baugrundverhältnisse wurde durch das Ingenieurbilro filr Geo- und
Umwelttechnik augeon, Karlsruhe, ein geo- und umwelttechnisches Gutachten erstellt. Die
angetroffenen Baugrundverhältnisse können zu den folgenden 3 Schichten bzw. Schicht-
komplexen zusammengefasst werden:

1. Tragschichten: Kies (G)
2. Oberboden teilweise mit Grasnarbe
3. Untergrund: Kies (G), Sand (S). Schluff (U), Ton (T)

An den Erkundungspunkten innerhalb der bestehenden Wirtschaftswege lagen zunächst
ungebundene Tragschichten in Form von Kiesen mit variierenden Anteilen der Nebenbe-
standteile sowie mit Steinen und Blöcken in Grau-. Rot-, und Brauntönen vor. Fremdbestand
teile wurden in Form von Schwarzdecken-, Beton- und ZiegelsteinbruchstUcken angetroffen.

Im Bereich der Felder, Streuobstwiesen und GemUsegärten lag ein Oberboden mit unter-
schiedlicher Mächtigkeit von etwa 20 cm bis 30 cm vor. Dieser wurde an zwei Erkundungs
punkten von einer etwa 5 cm mächtigen Grasnarbe überlagert. Innerhalb des Oberbodens
wurden vereinzelt Ziegelsteinbruchstücke angetroffen.

Unterhalb der ungebundenen Tragschichten und dem Oberboden wurden überwiegend
Schluffe bzw. untergeordnete Sande und Tone mit unterschiedlichen Kies-, Sand-. Schluff-
und Tonanteilen erkundet. Die angetroffenen Schichtenlagen in Braun-, Grautönen vor. Ver
einzelt wurden Fremdbestandteile in Form von Ziegelsteinbruchstücken angetroffen.

Die Basis der Schichtprofile wird von braunen und graubraunen Kiese und Sanden mit variie-
renden Kies-, Sand- und Schluffanteilen gebildet.

Die im Untergrund anstehenden Sande und Kiese können als stark durchlässig (kf = 1 0'+ --
1 0-2 m/s) eingestuft werden. Der angetroffene Schluff kann als schwach durchlässig (kf = 1 0'o
. '10' m/s). die Tone als sehr schwach durchlässig (kf < 10'8 m/s) beurteilt werden. Die bin-
digen Böden sind somit nicht versickerungsfähig.

Ftlr eine Versickerung des Niederschlagswassers wäre folglich ein Durchstich (punktuell
und/oder zentral) der etwa 2.6 m - 3,0 m mächtigen Schluff- bzw. Tonschichten erforderlich

Die Versickerung von Niederschlagswasser erfordert demnach hohe wirtschaftliche Aufwen-
dungen und stellt immer eine mögliche Gefährdung des Grundwassers dar. Hinzu kommt,
dass bei der Bahnlinie bereits ein Regenrückhaltebecken besteht, welches das zusätzliche
Niederschlagswasser aufnehmen kann. Außerdem ist eine zusätzliche Regenwasser-
Entlastung fiJr Teile von Orschweier beabsichtigt. Aus diesen Gründen ist keine Versickerung
m Plangebiet vorgesehen. Niederschlagswasser soll nach Westen in das bestehende Rück-
haltebecken bei der Bahnlinie abgeleitet werden.

Bodenbelastunaen

Im Plangeblet sind keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen bekannt

Seite 10 von 44



Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften "Orschweier Nord"
Fassung: Entwurf zum Satzungsbeschluss gemäß $ 10 Abs. l BauGB

Stadt Mahlberg
Stand: 04.10.2017

Für das Plangebiet wurde im Jahr 2016 durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst eine multi
temporale Luftbildauswertung durchgeführt. Die Luftbildauswertung hat hierbei keine An-
haltspunkte fUr das Vorhandensein von Bombenblindgängern innerhalb des Plangebiets er-
geben

3.2.6 Gewässer

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer

Grundwasser

Im Rahmen der geo- und umwelttechnischen Untersuchungen zum Plangebiet wurden fol
mende Grundwasserstände ermittelt:
Niedrigster Grundwasserstand (NG\Ar) : 160,4 maNN
Mittlerer Grundwasserstand (MG\AO = 162,5 maNN
Höchster Grundwasserstand (HG\Ar) : 164,9 m+NN

Der insbesondere für die Gründung baulicher Anlagen sowie mögliche Versickerungsanla
gen wichtige mittlere höchste Grundwasserstand wurde mit etwa 162,1 maNN ermittelt.

3.2.7 Immissionsbelastungen

Landwirtschaft

Nach Norden. Osten und Westen bestehen landwirtschaftliche Flächen zum Anbau von Ge-
treide und Kömermais, die auch zukünftig weiter bewirtschaftet werden. Durch die Bewirt-
schaftung der landwirtschaftlichen Flächen kann es zu Immissionen im Plangebiet kommen

Direkt westlich des Plangebiets befindet sich die Kreisstraße K 5345 (Hauptstraße), .etwa
450 m westlich des Plangebiets verläuft die Schienenstrecke der Rheintalbahn. Darüber hin-
aus sollen die Auswirkungen durch den Erschließungsverkehr auf das Plangebiet sowie auf
die umliegende, bereits bestehende Bebauung untersucht werden. Im Bebauungsplanverfah
ren wird hierbei für die Beurteilung der Pegelwerte die DIN 18005 verwendet und ergänzend
die 16. BImSchV herangezogen.

Schall

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden durch das Ingenieurbüro für Umweltakus
tik Heine + Jud, Stuttgart, daher die Schallimmissionen ermittelt. die durch den Schienen-
und Straßenverkehr wirken.

3.2.8 Erschließung

Über die "Hauptstraße" (K 5345) und "Bachstraße" ist das Plangebiet an das örtliche und
überörtliche Straßennetz angebunden.

3.2.9 Ver- und Entsorgung

Entwässerungsleitungen befinden sich in "Bachstraße" sowie der "Hauptstraße
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3.2.10 Gemeinbedarfseinrichtungen

Gemeinbedarfseinrichtungen sind im Plangebiet nicht vorhanden

Der Kindergarten St. Josef befindet sich etwa 500 m südlich des Plangebiets
schule befindet sich in Mahlberg in einer Entfernung von etwa 1 .400 m

Die Grund

3.2.11 Natur l Landschaft l Umwelt
Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind
daher von der Aufstellung des Bebauungs-
planes nicht betroffen. Naturdenkmale sind
im Plangebiet nicht vorhanden. Regional
bedeutsame Biotope sind nicht betroffen.Ëa 8annwala

llD schanAald

Gemäß kartographischer Darstellung der
Gebietsmeldungen nach der FFH-Richtlinie
sowie der EG-Vogelschutzrichtlinie liegen
für das Plangebiet derzeit keine Hinweise
auf das Vorkommen eines gemeldeten oder
in Meldung befindlichen FFH- oder Vogel-
schutzgebietes bzw. von Flächen, die dies-
bezüglich die fachlichen Meldekriterien erfül
len, vor. Eine Beeinträchtigung des europäi-
schen Schutzgebietsnetzes "Natura 2000"
ist durch die im Bebauungsplan "Orschwei-
er-Nord" ausgewiesenen Bauflächen somit
nicht zu erwarten. Weitergehende Prüfun-
gen sind nicht erforderlich.

FFH.Gebiet

m

W

Abbildung 5: Übersicht der Schutzgebiete sowie ge-
schützter Biotope. Quelle: Räumliches Informations-
und Planungssystem (RIPS) der LUBW; Geltungsbe-
reich vereinfachte Darstellung

3.2.12 Störfallbetriebe

Das Plangebiet befindet sich außerhalb des Einwirkungsbereichs von Störfallbetrieben
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3.2.13 Kulturdenkmale
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4. Übergeordnete Vorgaben
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation

Die Grundstücke im Plangebiet sind als Außenbereich gemäß $ 35 BauGB eingestuft. Um
die vorgesehene Bebauung zu realisieren, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erfor-
derlich

4.2 Raumordnung und Landesplanung
Im Regionalplan Stldlicher Oberrhein ist die
Stadt Mahlberg dem Mittelbereich Lahr zu-
geordnet und als Gemeinde mit Eigenent-
wicklung festgelegt. Im Rahmen der Eigen-
entwicklung ist es allen Gemeinden mög-
lich. ihre gewachsene Struktur zu erhalten
und angemessen weiterzuentwickeln.

Darüber hinaus liegt Mahlberg auf der aus
geformten LEP-Entwicklungsachse von
Freiburg über Lahr in Richtung Offenburg.

Mahlberg ist als Standort mit gewerblichen
und durch ökologische und siedlungsstruk-
turelle Randbedingungen eingeschränkten
industriellen Entwicklungsmöglichkeiten
festgelegt.

Abbildung 7: Regionalplan Südlicher Oberrhein 1995
mit Fortschreibungen, Raumnutzungskarte in der Fas-
sung vom 01.01.2013

Im

for+scl:n:eibuna desseit dem 22.09.2017
rechtswirksamen Regionalplans ist der
Planbereich als "Landwirtschaftliche Vor-
rangflur Stufe 1" nachrichtlich aus der Digi
talen Flurbilanz Baden-Württemberg tlber-
nommen.

Der Regionale Grünzug beginnt nördlich
und östlich des Plangebiets.

Der Bebauungsplan entspricht den Zielen
der Raumordnung gemäß $ 1 Abs. 4
BauGB.

Abbildung 8: Cesamtfonschrelbung Reglonalplan Süd
löcher Oberrhein, Ë;:twt+::bstand Satzungsbeschluss
08:42;2046recllt$wilksam seit dem 22.09.2017
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4.3 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan
Gemäß $ 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungs
pläne aus dem Flächennutzungsplan zu
entwickeln. Bei der Aufstellung des Bebau-
ungsplans "Orschweier-Nord" sind deshalb
die Darstellungen des Flächennutzungspla
nes der Verwaltungsgemeinschaft "Etten-
heim" zu beachten.

@

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan
der Verwaltungsgemeinschaft "Ettenheim
ist für den Planbereich Wohnbaufläche (W)
dargestellt. Im Bebauungsplan ist die Aus-
weisung als allgemeines Wohngebiet (WA)
geplant.

Der Bebauungsplan entwickelt sich aus dem
Flächennutzungsplan. Eine Genehmigung
durch das Landratsamt Ortenaukreis ist
nicht erforderlich.Abbildung 9: Flächennutzungsplan der Verwaltungs-

gemeinschaft Eüenheim
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TeiIB Planungsbericht
5.

5.1

Planungskonzept
Ziele und Zwecke der Planung

Fortschreiben des bestehenden Siedlungsrands

Bereitstellen von Wohnbaugrundstücken, insbesondere für Familien
Zu diesem Zweck werden die Baugrundstücke im Plangebiet als allgemeines Wohn
gebietfestgesetzt.

Ermöglichen von kostengünstigem Wohnen
Hierzu sollen im Plangebiet neben "klassischen
stücke für Doppelhäuser bereitgestellt werden.

Einfamilienhäusern auch Baugrund

5.2

5.2.1

Städtebauliches Konzept

Leitbild

Abbildung 10: Städtebauliches Konzept Baugebiet .Orschweier-Nord'
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Mit der Entwicklung des Plangebiets soll die bestehende Siedlungsstruktur aufgenommen
und weiterentwickelt werden. Ziel der Planung ist, den Siedlungsrand nach Norden zu erwei
tern

Die Bebauung im Plangebiet soll die in der "Bachstraße" bestehende Wohnbebauung auf-
nehmen.

Geschaffen werden soll ein Wohngebiet mit einer hohen Wohnqualität. Darüber hinaus sol-
len unterschiedliche Gebäudetypen ermöglicht werden. Insbesondere ist neben Einfamilien
häusern auch die Errichtung von Doppelhäusern im Plangebiet vorgesehen, um auch kos-
tengünstiges Wohnen zu ermöglichen.

5.2.2 Planungsalternativen

Untersucht wurde, entlang der Kreisstraße durch eine dichtere Bebauung einen Schallschutz
fur das Plangebiet zu erreichen. Diese Variante wurde allerdings nicht weiter verfolgt, da
deren Verwirklichung nicht absehbar war. Damit eine Riegelbebauung entlang der Kreisstra-
ße als Schallschutz filr das übrige Plangebiet dienen könnte, müsste diese Bebauung vor
allen anderen Gebäuden errichtet werden. Erst nach dieser Riegelbebauung dürften dann
die weiteren Gebäude errichtet werden.

5.2.3 Sektorale Konzepte

Die Bebauung ist [lberwiegend mit Ein- und Zweifamilienhäusern vorgesehen

Nutzungskonzept

Vorgesehen ist, die Baugrundstücke überwiegend für Wohngebäude zur Verfolgung zu stel-
len. Andere Nutzungen sind derzeit nicht vorgesehen.

VerkehrskonzQp!

Vorgesehen ist, das Plangebiet direkt an die Kreisstraße 5345 anzuschließen. Darüber hin
aus soll die Straße "lm Grün" in das Plangebiet weitergeführt werden.

Die früher vorgesehene Anbindung in der Verlängerung der "Türckheimstraße" wird nicht filr
Kfz ausgebaut sondern ist im Konzept als Fuß- und Radweg vorgesehen.

Die das Plangebiet querenden Fußwegverbindungen zwischen Mahlberg und Orschweier
werden aufgenommen.

Das Plangebiet soll nach Norden und Osten durch umfangreiche Grünflächen in die Land-
schaft eingebunden werden. Darüber hinaus werden in der Ortsrandeingrünung natur- und
artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt.

Ein Kinderspielpatz wird im nördlichen Übergangsbereich zwischen Bebauung und Land
schaftangelegt.
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6. Planinhalte und Festsetzungen

6.1 Bebauung

6.1.1 Art der baulichen Nutzung

Die Baugrundsttlcke im Plangebiet sollen vorwiegend dem Wohnen dienen. Aus diesem
Grund wird allgemeines Wohngebiet nach $ 4 BauNVO festgesetzt.

Gemäß $ 1 Abs. 6 BauNVO ausgeschlossen werden hierbei Gartenbaubetriebe, da diese in
der Ftegel größere Flächen benötigen und nicht der angestrebten Gebietsstruküu entspre-
chen. Darilber hinaus werden Anlagen fUr Verwaltungen und Tankstellen ausgeschlossen.
weil diese ilblicherweise höhere Verkehrsaufkommen verursachen und dadurch größere
Straßenquerschnitte erfordem. Dadurch wäre zum einen die Sicherheit der Wohnbevölke-
rung beeinträchtigt und zum anderen entspricht die Ansiedlung dieser Nutzungen nicht dem
angestrebten Gebietscharakter

Ausgeschlossen werden darüber hinaus Betriebe des Beherbergungsgewerbes. Das Plan-
gebiet soll vomiegend dem Wohnen dienen und die ausgeschlossenen Nutzungen führen
häufig zu Reduzierungen der Wohnqualität. Aus diesem Grund werden diese Nutzungen
ebenfalls ausgeschlossen.

Gemäß $ 1 3 BauNVO sind ohne weitere Festsetzung im Bebauungsplan im.allgemeinen
Wohngebiet Räume für freie Berufe zulässig. Beispielsweise kann es sich hIerBei um Raume
und Raumeinheiten für Ärzte, Rechtsanwälte. Vemtessungsingenieure und Architekten han-
deln

6.1.2 Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ)

Die festgesetzte Grundflächenzahl gemäß $ 1 9 BauNVO von 0,4 in der Nutzungsschablone
2 entspricht dem Rahmen, den die BauNVO für allgemeine Wohngebiet vorgibt. Dadurch
kann eine optimale Ausnutzung dieser Baugrundstücke und somit flächensparendes Bauen
ermöglicht werden .

In der Nutzungsschablone l wird die Grundflächenzahl auf 0,35 reduziert
eine aufgelockerte Bebauung zu erreichen.

um zum Ortsrand

Höhe baulicher Anlagen

Die maximale Höhe baulicher Anlagen erfolgt durch die Festsetzung von Traufhöhe (TH) und
Firsthöhe (FH).

Als unterer Bezugspunkt wird hierbei jeweils die Oberkante des Straßenrands herangezo-
gen Hierzu werden die geplanten Straßenhöhen im Bebauungsplan aufgenommen Zur ein
deutigen Bestimmung der unteren Bezugspunkte bei Eckgrundstücken wird in diesen Berei-
chen die maßgebliche Straße bestimmt.

Die Traufhöhe wird definiert als der äußere Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante
der Dachhaut. Die Gebäudehöhe ist der oberste Punkt der Dachhaut.

Grundsätzlich ist Ziel der festgesetzten Gebäudehöhen, eine zweigeschossige Bebauung zu
ermöglichen. Weiteres Ziel der Planung ist, zum Ortsrand nach Norden die Gebäudehöhen
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etwas zu reduzieren. um einen Übergang zwischen Bebauung und Landschaft mit den dorti-
gen Naherholungsbereichen zu schaffen.
Durch die Festsetzungen der Gebäudehöhen ist hierbei zu berücksichtigen, dass in der Nut-
zungsschablone l das zweite Geschoss im Dachgeschoss liegt.

Nutzungsschablone l
Nutzungsschablone 2

TH5,5m
TH6,5m

FH 9,5 m
FH 10,0 m

Die Erdgeschossfußbodenhöhe darf maximal 1 ,0 m über dem jeweiligen Bezugspunkt .lie-
gen. Dadurch sollen insbesondere zu große Geländeunterschiede zwischen den einzelnen
Baugrundstücken vermieden werden.

Zahl der Vollaeschosse

Auf die Festsetzung der Zahl von Vollgeschossen wird verzichtet. Dadurch ist im Rahmen
der vorgegebenen Höhe baulicher Anlagen in Verbindung mit der Dachgestaltung eine sehr
flexible Bebauung möglich.

6.1 .3 Bauweise

Festgesetzt wird für die Baugrundstücke eine abweichende offene Bauweise gemäß $ 22
Abs. 4 BauNVO. Die Gebäude sind hierbei wie in der offenen Bauweise mit seitlichem
Grenzabstand zu errichten. Die einzige Abweichung zur offenen Bauweise liegt in der maxi
malen Gebäudelänge: diese wird mit maximal 24 m festgesetzt.

Diese Festsetzung ist erforderlich, da die offene Bauweise der BauNVO Einzel-, Doppel-
oder Reihenhäuser bis zu einer Gebäudelänge von 50 m ermöglicht. In Verbindung mit den
im Bebauungsplan festgesetzten durchgehenden Baufenstern könnten dadurch in einer offe
nen Bauweise Gebäude entstehen, die nicht der beabsichtigen Siedlungsstruktur entspre-
chen würden. Aus diesem Grund ist die Reduzierung der Gebäudelänge und Festsetzung
einer abweichenden offenen Bauweise erforderlich. Darüber hinaus werden nur Einzel- und
Doppelhäuserzugelassen.

6.1 .4 Uberbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen gemäß $ 23 Abs. 3
BauNVO festgesetzt. Mit den Baufenstern wird ein Rahmen geschaffen. in dem die Haupt-
gebäude - unter Bertlcksichtigung der gesetzlichen Grenzabstände -- errichtet werden kön
nen. Festgelegt wird außerdem, dass die überbaubaren Grundsttlcksflächen nicht für bauli
che Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche gelten.

Nebenanlagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig
gute Ausnutzung der Baugrundstücke zu ermöglichen.

um eine

Stellplätze, überdachte Stellplätze und Garagen sind oberirdisch nur bis zu einer Tiefe von
20 m, jeweils gemessen von der Straßenbegrenzungslinie, zulässig. Mit dieser Festsetzung
sollen zu tiefe Grundstückszufahrten und hohe Versiegelungen vermieden werden. Darüber
hinaus werden Zufahrtsverbote im Bereich der geplanten Baumstandorte und öffentlichen
Parkplätze festgesetzt. In einem Abstand von bis zu 10 m können Hochbauten nur aus-
nahmsweise zugelassen werden. Hintergrund ist, dass außerhalb der Ortsdurchfahrt nach
$ 22 Strg Hochbauten in einem Abstand von bis zu 15 m generell ausgeschlossen sind. Von
diesem Verbot wurde vom Straßenbaulastträger eine Ausnahme erteilt und bis zu einem
Abstand von 5 m können ausnahmsweise auch untergeordnete Hochbauten wle Nebenge-
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bäude, Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) errichtet werden
ftlr ist die Zustimmung des Straßenbaulastträgers.

Voraussetzung hier-

6.1 .5 Höchstzahl der Wohnungen

WMË@H $$$@W!".
Eine hohe Wohnqualität soll erreicht und eine für den Stadtteil Orschweier zu starke
Verdichtung vermieden werden.

6.2

6.2.1

Verkehr

Anschluss an Hauptverkehrsstraßen

Zusatzverkeh r

Die äußere Erschließung des Plangebiets erfolgt direkt über die "Hauptstraße" (Kreisstraße
5345). Nach Süden erfolgt eine Anbindung an die Straße "lm Grün"

Der durch das Plangebiet verursachte Zusatzverkehr wurde durch auf Basis der
zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen" abgeschätzt.

Hinweise

Grundlage fUr die Prognose der Verkehrserzeugung des Wohngebietes bilden die Lage des
Plangebiets sowie die Anzahl der Wohneinheiten. Unter Zugrundelegung der mittleren Bele-
gungsdichte (Einwohner je Wohneinheit) und einer mittleren Anzahl von Wegen pro Person
kann die Gesamtzahl der Wege abgeschätzt werden.

Für die Berechnung des Kfz-Aufkommens ist der Anteil der zu Fuß, mit dem Rad bzw. mit

ziehen sich auf das Verkehrsaufkommen in jeweils 24 Stunden.

ANGABEN
Fläche

Grundstück

Wohneinheiten/Grundstück

Einwohner/Wohneinheiten

Wege/ Einwohner

MSV(Maßgebende stündliche Verkehrsstärke)
Besucherverkehr
PKW-Fahrten
Wirtschaftsverkehr

2,22 ha
38 St

3

2,2

3,75 (neu)
l0.5 %

5 %
1 ,25 Personen/PKW

0,1 PKW-Fahrten

ERGEBNISSE

Wohneinheiten

Einwohner

Wege/Tag Einwohner

Wegen'ag Besucher

114

251

942
48
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rtschaftsverkehr

gebiet

79

1 069 Kfz/24 h

Wege/Stunde (Spitzstunde) 113

Angenommen wird eine Verteilung dieser Verkehrsmengen von 60% (: 641 Kfz) über die
"Hauptstraße" im Westen und 40% (: 428 Kfz) über die Straße ,Im Grtln' im Südosten und
von dort in "Bachstraße" bzw. "Waldstraße". Das bestehende Straßennetz, an das das Plan
gebiet angeschlossen wird, kann diese zusätzliche Verkehrsmenge aufnehmen.

Kreisstra ße

Das Plangebiet soll tiber einen neuen Anschluss an die Kreisstraße 5345 angebunden wer-
den. Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Erschließung des Plangebietes über be-
stehende Gemeindestraßen zu bevorzugen ist. Durch das Landratsamt Ortenaukreis, Stra-
ßenbauamt als zuständigen Straßenbaulastträger der Kreisstraße 5345, wurde eine Au s-
nahme gemäß $ 22 Abs' l Straßengesetz für Baden-Württemberg (Strg) in Aussicht gestellt
so dass ein direkter Anschluss des Plangebiets an die Kreisstraße möglich ist.

Die Stärke der Linksabbieger beträgt gemäß den prognostizierten Verkehrsverhältnissen
etwa 40 Kfä/h, die Verkehrsstärke des Hauptstroms etwa 350 Kfz/h. Gemäß der "Richtlinie
für die Anlage von Stadtstraßen" (RAST 06) sind für Linksabbieger aus der Kreisstraße in die
neue Erschließungsstraße demnach grundsätzlich keine besonderen Einrichtungen (Auf-
stellbereich. Linksabbiegespur) erforderlich. Allerdings ist geplant, dass im Zusammenhang
mit dem Anschluss des Plangebiets ein Aufstellbereich für Linksabbieger hergestellt wird.
Außerdem wird die bislang vorhandene Mittelinsel entsprechend nach Norden verschoben
und kann dann zusätzlich als Querungshilfe für den Fuß- und Radverkehr genutzt werden.
Der Anschluss des Plangebiets an die Kreisstraße 5345 wurde mit dem Straßenbaulastträ-
ger abgestimmt. Die erforderlichen Sichtfelder liegen innerhalb der öffentlichen Straßenver-
kehrsfläche.

\
&

0®

Abbildung 11: Geplante Einmündung Plangebiet in Kreisstraße 5345

Vorgesehen ist, dass sowohl das Ortseingangsschild als auch die Ortsdurchfahrtsgrenze
aufgrund des neuen Baugebietes entsprechend in Richtung Norden verschoben werden. Die
neuen Baugrundsttlcke könnten in diesem neuen Streckenabschnitt dann innerhalb der
Ortsdurchfahrt anbaubar ausgeführt und direkt über die Kreisstraße erschlossen werden.
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1.
entschieden.

F'
Geprüft wurde auch, ob entlang der Kreisstraße Schutzplanken vorzusehen sind. Die Umge-
staltung der Kreisstraße mit Einmündung des Plangebiets und Lärmschutzwand soll so aus-

efilhrt werden, dass in diesem Abschnitt keine Schutzplanken erforderlich sind.

6.2.2 Inneres Erschließungssystem

Aufteilun q !!!)d.Elël3s111agS

naue Lage der Straßenausbauplanung vorbehalten bleibt.

maßgeblich ist.

Planstraße l

zu gliedern und die gefahrenen Geschwindigkeiten zu reduzieren.

@HÜiË 1l li=.
lichem Verkehrsaufkommen zu belasten.
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Planstraße 2 und 3

Im Bereich dieser Planstraßen ist nur mit Ziel- und Quellverkehr zu rechnen, Durchgangs-
verkehr von Kraftfahrzeugen besteht dort nicht. Neben der Erschließungsfunktion sollen
diese Planstraßen daher auch dem Aufenthalt dienen sowie zum Spielen. Diese beiden
Planstraßen werden deshalb als ,Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Verkehrs-
beruhigter Bereich' festgesetzt. Innerhalb dieses Bereiches gelten zukünftig folgende Re-
geln

Fußgänger dtlrfen die Straße in ihrer ganzen Breite benutzenl Kinderspiele sind
überall erlaubt,

der Fahrzeugführer muss Schrittgeschwindigkeit einhalten,
Fahrzeugführer dürfen Fußgänger weder gefährden noch behindernl wenn nötig
müssen sie warten
die Fußgänger dürfen den Fahrverkehr nicht unnötig behindern,
das Parken ist außerhalb der daftlr gekennzeichneten Flächen unzulässig. ausge-
nommen zum Ein- und Aussteigen, Be- und Entladen.

Die herkömmliche Trennung zwischen Fahrbahn und Gehweg besteht in diesen Bereichen
nicht. Gegenseitige Rücksichtnahme ist unbedingt erforderlich. Die Ausgestaltung der Berei-
che mit Bepflanzung. Aufpflasterung. Blumenkübeln, Bänken, kleinen Spielflächen und Park
flächen abwechselnd rechts oder links sollen die Autofahrer zwingen, in diesen Gebieten
langsam zu fahren. Die Breite dieser Verkehrsflächen ist mit 7,00 m vorgesehen.

Planstraße 4 und 5

Aufgrund des geringen zu erwartenden Verkehrsaufkommens werden diese beiden Stich-
straßen als .Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Mischfläche' festgesetzt. Das
bedeutet. dass die Verkehrsflächen im Plangebiet nicht mit Gehweg ausgelegt werden, son
dern ohne Trennung von Fahr- und Fußgängerverkehr als Mischverkehrsfläche. Die beiden
Planstraßen erhalten eine Breite von 5,00 m vorgesehen. Dadurch ist die Begegnung von
zwei Pkw möglich.

Die Planstraßen sind hierbei nur als Zufahrt zu den hinterliegenden Bauplätzen erforderlich.
Von Müllfahrzeugen werden diese Stichstraßen nicht befahren. Das bedeutet, dass Müll-
sammelbehälter im Bereich der ,Planstraße l ' zur Abholung bereitgestellt werden massen.
Dort werden im Straßenraum entsprechende Flächen zum Abstellen der Abfallsammelbehäl
tereingeplant.

Planstraße 6 und 7

Von der "Bachstraße" im Süden verläuft bis zum "Rebweg" eine fußläufige Verbindung. Die-
ser Weg wird im Grundsatz als Fuß- und Radweg aufgenommen und gemäß $ 9 Abs. l Nr.
1 1 BauGB als "öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg'
festgesetzt.

Hiewon abweichend wird im Einmündungsbereich der Anschluss an die "Bachstraße" als
"öffentliche Straßenverkehrsfläche" festgesetzt. Hintergrund ist, dass dort die Garage des
Wohnbaugrundstücks Flst.-Nr. 1 697/6 über die bereits hergestellte Stichstraße erschlossen
ist. Zur Sicherung dieser Garage mit ihrer Zufahrt wird deshalb der Einmündungsbereich als
Straßenverkehrsfläche festgesetzt.
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6.2.3 Ruhender Verkehr

In der Planstraße l werden keine straßenbegleitenden Parkplätze vorgesehen. Vielmehr
wird die Fahrbahn mit 5,50 m so breit ausgebaut, dass das Parken von Pkw im Straßenraum
möglich ist.

Im verkehrsberuhigten Bereich ist erforderlich, die für das Parken zulässigen Bereiche zu
kennzeichnen. Diese Flächen werden im Bebauungsplan dargestellt.

6.2.4 0ffentlicher Personennahverkehr

Der Bahnhof Orschweier mit Anschluss an den Regionalverkehr befindet sich etwa 1 .000 m
südwestlich des Plangebiets. Die Busverbindungen sind in Orschweier nur von untergeord-
neterBedeutung.

6.2.5 Fußgänger und Radfahrer

Für Fußgänger und Radfahrer werden die bestehenden Wegeverbindungen zwischen Or-
schweier und Mahlberg aufgenommen und entsprechend fortgefilhrt (Planstraßen 6 und 7).

6.2.6 Geh- und Fahrrechte

Die Eintragung von Geh- und Fahrrechten ist nicht erforderlich

6.3 Technischelnfrastruktur

6.3.1 Energie- und Wärmeversorgung

B:HHE'Hg;lUl:ß:: IËIR Su:l=':=i
der Technik, ausgeführt.

Für die Stromversorgung im Plangebiet ist im Bereich des Spielplatzes die Errichtung einer
Ortsnetz-Transformatorenstation mit einer Größe von etwa 5 m x 5 m erforderlich. In diesem
Bereich wird gemäß $ 9 Abs. l Nr. 12 BauGB eine Versorgungsfläche festgesetzt.

Das Plangebiet wird durch die bnNETZE mit Gas versorgt.

6.3.2 Wasser

Das Plangebiet soll an das bestehende Wasserversorgungsnetzes der Stadt angeschlossen
werden. Die Kapazität des Wasserversorgungsnetzes ist grundsätzlich ausreichend. Die
Versorgungsleitungen werden in öffentlichen Verkehrsflächen verlegt.

6.3.3 Entwässerung

Schmutzwasserbeseitigun

Die Entwässerung des Plangebiets erfolgt im
stellenden Schmutzwasserkanals an den
$ammlp! (DN 600) des
direkt westlich des Plangebiets. Der geplante
und verläuft weiter in einem landwirtschaftlichen
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Abbildung 12: Beabsichtigte Entwässerung (Schmutzwasser) des Plangebiets

NiedersQ

Eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers ist aufgrund der bestehenden Bo
denverhältnisse laut Bodengutachten nicht zu empfehlen. Um eine Versickerung realisieren
zu können. müsste eine zwei bis vier Meter mächtige Schicht bindiger Böden durchstoßen
oder ausgetauscht werden. Die bindigen Böden sind nicht versickerungsfähig.

Eine Behandlung der Oberflächenabflüsse ist aufgrund der festgesetzten Nutzung des Plan-
gebiets "Orschweier-Nord" als allgemeines Wohngebiet nicht erforderlich.

Ftlr die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist die Herstellung eines Regenwas
serkanalnetzes im Erweiterungsgebiet vorgesehen.

Geplant ist. das anfallende Niederschlagswasser auf einer Grünfläche, die unmittelbar nörd-
l ch des Erweiterungsgebiets liegt, zurückzuhalten. Das Grundstück der geplanten Regen-
wasserrückhaltung befindet sich im Eigentum der Stadt Mahlberg, so dass die Maßnahme
umsetzbar ist. Vom RegenwB$$g1lrückhaltebecken wird das Niederschlagswasser gedrosselt
in westliche Richtung in den Ftegewg$$g1lnrückhalteraum Orschweier abgeleitet. Der beste-
hende Regenwg$$91lrückhalteraum Orschweier entlang der Bahnlinie fasst das gesamte,
anfallende Obere ächenwasser von Orschweier. Das Oberflächenwasser wird vom Rilckhal-
teraum Orschweier gedrosselt in nördliche Richtung in die Unditz abgeleitet. Die Festsetzung
eines Drosselabflusses im Bebauungsplan ist hierbei nicht erforderlich, da der Rückhalte-
raum Orschweier für die Aufnahme des zusätzlichen Niederschlagswassers ausreichend
bemessen ist.

Die Zu- und Ableitung an das neu heaustellende RegenwB$$gErückhaltebecken unmittelbar
angrenzend an das Erweiterungsgebiet erfolgt im Freispiegel. Die Ableitung {<ani:rg!!glgLin
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einem geschlossenen Kanalrodel:-einem-o
ausgebaut.genwB$$g1lrückhaltebecken wird als Erdbecken

43et:}-et:felgen. Das Re

Abbildung 1 3: Varianten der Entwässerung (Regenwasser) des Plangebiets

6.3.4 Telekommunikation

Das Plangebiet soll über die ,Bachstraße' mit Telekommunikationslinien versorgt werden. Die
Deutsche Telekom als Leitungsträger wurde in das Bebauungsplanverfahren eingebunden.

Vorgesehen ist, im Plangebiet einen Breitbandausbau mittels Festnetz FTTH-Technologie
vorzunehmen. Für die Breitbandversorgung mittels FTTH-Technologie ist es erforderlich.
dass auch die Inhouseverkabelung der Gebäude in Glasfasertechnik ausgeftlhrt wird.

6.3.5 Führung von Versorgungsanlagen und --leitungen

Versorgungsanlagen und -leitungen sind im allgemeinen Wohngebiet unterirdisch zu führen.
Im Zuge der Erschließungsarbeiten des Baugebietes kann die unterirdische Verlegung erfol-
gen, so dass ein möglicher Mehraufwand gegenüber oberirdischer Verlegung minimiert we r-

den kann. In diesem Fall werden die wirtschaftlichen Interessen der Träger der einzelnen
Versorgungsanlagen und -leitungen hinter die Belange der Baukultur und der Gestaltung des
Orts- und Landschaftsbildes gestellt.
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6.4

6.4.1

Grünkonzept
Offentliche Grünflächen

Festgesetzt wird am nördlichen Rand des Plangebiets ein öffentlicher SpElplatz fur Kinder

aE51=:':1nH,:F Hgn'.FHgFG.g=E\.F =:P$.=' 'El:l'L tE=R= El=:g;

spielsweise zum nächtlichen Treffpunkt wird, stark reduziert.

S iel latz

Auf dem Spielplatz wird gemäß $ 9 Abs. l Nr. 25a) BauGB das Anpflanzen von vier mittel-
kronigen, standortgerechten Laubbäumen mit einem Stammumfang von mindestens 16 cm
festgesetzt.

Grünzu

Entlang der wichtigen Fußwegeverbindung ,Planstraße 6' wird eine öffentliche Grünfläche
festgesetzt. Ziel ist, im Plangebiet eine Durchgrünung zu erreichen und diese Fußwegever-
bindung nach Norden aufzuwerten.

:lRKRß$ HililT E%H $1 EEF
ersetzen

6.4.2 Private Grünflächen

Die Ausweisung privater Grünflächen ist im Plangebiet nicht vorgesehen

6.4.3

Zur Minderung und zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft sind gemäß $ 1a
Abs. 3 BauGB folgende Maßnahmen innerhalb des Bebauungsplanes vorgesehen:

Anpflanzen von Bäumen auf den privaten Baugrundstücken
Anpflanzen von Bäumen in den Planstraßen 1 , 2 und 3
Anpflanzen einer Hecke auf den Baugrundstücken Nr. 36 bis 41
Anpflanzen von Bäumen auf den öffentlichen Grünflächen "Grünzug" und "Kin-
derspielplatz'

Eingriff und Ausgleich

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahme) wurden auf dem Flurstilck Nr
1650 4 Nistkästen (2x Sperlingskoloniekasten Typ l SP, 2x Starennisthöhle Typ 3SV) in

Br"" ISRË $:äËHBB8E IB8
Plangebiets.
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Darüber hinaus sind Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Bebauungsplanes erforderlich.
Hierzu wird die Fläche zwischen Plangebiet und Rebweg direkt nördlich des Plangebiets

"""'''M$i$@lgl$ilG;.
räumen.

e Anlegen einer Streuobstwiese mit Hochstammobstbäumen auf den Grundstt]-
cken Flst.-Nr. 1667, 1669, 1832. 1834. Ziel ist die Entwicklung des Unterwuch-

ses als lvlagerwiese zu schneidenl die Wiesenfläche ist 2 x jährlich zu mähen
-alU8hd nach der Gräserblüte, 2. Mahd: 8 Wochen später) und das Mahdgut

abzuräumen.

Zusätzlich werden, um einen vollständigen Ausgleich zu erhalten. Maßnahmen aus dem
Ökokonto der Stadt Mahlberg herangezogen und den durch das Plangebiet verursachten
Eingriffen zugeordnet:

St2 "Streuobstfläche nördlich Friedhof ll"
St6"StreuobstflächeamJuZe", .. . . - - -. ',..
Wref 9 (Mahlberg, am Hasenberg, Distrikt 1, AbteUung 1 , tsesiana o tuJ

6.4.4 Schutz, Pflege und Entwicklung

Dachel1ld991syD99D

ilBBHHB g HI llu:ß=:='w='1"
Belastungen von Boden und Grundwasser vermieden werden.

Vürsieaeluna

nahme gering gehalten und die Grundwasserneubildung gefördert werden.

chen
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BeleuchtyD

Leuchtmittel auch noch eine sehr sparsame und effiziente Nutzung von Energie dar.

6.4.5 Anpflanzfestsetzungen, Pflanzbindungen

Baumpflanzu nqQD

Zur Verbesserung des Kleinklimas und um Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu schaffen
wird gemäß $ 9 Abs. l Nr. 25a) BauGB das Anpflanzen von Laubbäumen auf den privaten
Baugrundstilcken und in öffentlichen Verkehrsflächen festgesetzt.

Auf den privaten Baugrundstücken im allgemeinen Wohngebiet ist hierbei je angefangene
500 m2 ein standortheimischer, mittelkroniger Laubbaum mit einem Stammumfang von min-
destens 14 cm, bei Obstbäumen mindestens 12 cm, zu pflanzen.

In den öffentlichen Verkehrsflächen sind in der Planstraße l insgesamt acht, in den
Planstraße 2 bzw. 3 insgesamt fünf mittelkronige, standortgerechte Laubbäume mit einem
Stammumfang von mindestens 18 cm, zu pflanzen.

DachbegrU!!yD

der Sonnenenergie auf diesen Dachflächen zulässig.

Heckenpflanzun

erfolgt,'um eine Eingrünung des Plangebiets zur Landschaft zu erhalten.

6.5

6.5.1

Immissionsschutz

Landwirtschaft
Nach Norden, Osten und Westen bestehen
landwirtschaftliche Flächen zum Anbau von
Getreide und Körnermais, die auch zukünftig
weiter bewirtschaftet werden. Durch die Be-
wirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen
kann es zu Immissionen im Plangebiet kom-
men. Vom Landratsamt Ortenaukreis, Amt für
Landwirtschaft. wird daher nach Norden und
Osten die Einhaltung eines Abstands von lO
m zwischen Baugrundstilck und Ackerkulturen
gefordert. Durch diesen Abstand wird nach

9
?

+

et e

e.

e
+.

'ev'

bbildung 14: Plangebiet mit externen Ausgleichsflä-
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Einschätzung des Landratsamts Ortenaukreis ein ausreichender Schutz vor der Abdrift von
Pflanzenschutzmitteln erreicht, so dass Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden können.
Durch das Anpflanzen einer 2 bis 3-reihigen, dichten, mit immergrünen Pflanzen durchsetz-
ten. mindestens 1 ,50 m hohen Abschirmhecke. kann dieser Abstand auf zwei Drittel (: 6,70
m) reduziert werden.

Der Bebauungsplan hält diese Vorgaben des Landratsamtes nicht durchgehend ein. Die
Planung sieht jedoch hinreichende (faktische) Immissionsschutzstreifen zu de.n angrenzen-
den landwirtschaftlichen Flächen vor. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass dem Anwender
von Pflanzenschutzmitteln die Verantwortung obliegt, die geeigneten Maßnahmen zur Ver-
meidung von Abtriftschäden zu ergreifen. da Pflanzenschutzmittel nach dem Pflanzen-
schutzgesetz "nur nach guter fachlicher Praxis angewendet werden" dürfen. Dies gilt ganz
besonders ftlr landwirtschaftlich genutzte Flächen, die in unmittelbarer Nähe von Gebieten
liegen, in denen sich Menschen aufhalten. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit hat hierzu am 27.04.2016 die "Bekanntmachung über die Mindestab-
stände bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zum Schutz von Umstehenden und
Anwohnern. die der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln zugrunde gelegt werden (BVL
1 6/02/02)" veröffentlicht. Die Verfasser gehen beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln von
einem Mindestabstand zu Umstehenden und Anwohnern bei Spritz- bzw. Sprühanwendun-
gen in Flächenkulturen von zwei Metern und bei Anwendungen in Raumkulturen von fünf
Metern aus. Diese Schutzabstände bilden den aktuellen Stand der Technik und Wissen-
schaft dar. Bei der Aufstellung eines Bebauungsplans ist jedoch im Rahmen des Konfliktbe-
wältigungsgebotes zu berücksichtigen, dass es selbst bei einer sachgerechten und bestim-
mungsgemäßen Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mit Spritz- und Sprühgeräten
zwangsläufig zu einer Abtrift der Behandlungsflüssigkeit kommt und sowohl Pflanzen-
schutzmittel als auch ihre Abtrift schädliche Auswirkungen haben können. Das Ausmaß der
Abtrift ist verfahrensbedingt sowie windabhängig. Jedoch auch unter Berücksichtigung des-
sen sind vorliegend schädliche Umwelteinwirkungen durch die Abdrift von Pflanzenschutz-
mitteln nicht zu erwarten.

Die Fläche zwischen der nördlichen Plangebietsgrenze und dem "Rebweg" wird als externe
Ausgleichsmaßnahme für das Plangebiet entwickelt. Ebenfalls wird das östlich des Plange-
biets gelegene Grundstück Flst.-Nr. 1 832 als externe Ausgleichsmaßnahme entwickelt. Die
Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln ist auf dieser Ausgleichsfläche nicht zulässig. Diese
Fläche dient daher gleichermaßen als Abstandsfläche zwischen neuer Wohnbebauung und
bestehender landwirtschaftlicher Nutzung. Nutzungskonflikte sind in diesem Bereich daher
nicht zu erwarten .

Nach Westen grenzt die Kreisstraße mit einer Breite von etwa 1 5 m an
Richtung ebenfalls keine Nutzungskonflikte zu erwarten sind.

so dassin dieser

Als direkte neue Grenze zwischen Wohngebiet und landwirtschaftlichen Flächen südöstlich
des Plangebiets verbleibt ein etwa 60 m langer Abschnitt, in dem die Baufenster etwa 8,75 m
von der Grundstücksgrenze entfemt sind. Auch für diesen Abschnitt ist die Einhaltung eines
1 0 m breiten Schutzstreifens ebenfalls nicht erforderlich. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass
nach der Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg der Immissionsschutzstreifen mit
Blick auf den Abstand der Emissionsquelle zur Wohnbebauung (Baufenster) und nicht zu
den Freiflächen des Wohngrundstücks (Grundstücksgrenze) einzuhalten ist (VGH BW, Urteil
vom 23.07.2004 - 3 S 2517/03, juris Rn. 48). Die Planung genügt in der vorliegenden Kons-
tellation zur Vermeidung einer Gesundheitsgefährdung durch Abtrift beim Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln. Die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen werden lediglich als Wiese
bzw. Acker genutzt. Die Flächenkulturen beginnen auch nicht unmittelbar an der Grund-
stücksgrenze. Entlang der Grundstücksgrenze ist zudem ein Gebot zur Anpflanzung einer
Hecke festgesetzt.
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Begründun

}

Nutzungskonflikte zwischen Wohnen und Landwirtschaft oder Einschränkungen der landwirt-
schaftlichen Nutzung sind nicht zu erwarten.

6.5.2 Schallschutz

Einleitun

men (z. B. Schallschutzfenster. Grundrissorientierung) vorzuziehen.

Aktive Maßnahl11QD

Darüber hinaus wäre folglich keine Erschließung über die Kreisstraße (K 5345) möglich, die-
se müsste demnach komplett über die "Bachstraße" erfolgen. Filr eine derartige Lärm-
schutzwand ergäben sich Kosten von rund 400.000 Euro.

sowie finanzieller Grunde sind diese aktiven Maßnahmen nicht umsetzbar.

:.

Als weitere Lärmschutzvariante wurde eine Lärmschutzwand entlang der Straße mit einer
Höhe von 3.5 m untersucht. Durch eine derartige Wand kann je nach Immissionsort eine
Pegelminderung von bis zu 6 dB(A) erreicht werden.

Städteba unG!!e..b4aßnabmen

Als städtebauliche Maßnahme kann als Lärmschutz beispielsweise ein Abrtlcken der Bebau
ung von der Straße bzw. von der Schiene vorgesehen werden.

gänzend passive Maßnahmen vorgesehen werden.
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W iËM Ë$.ÜW'
Bereichen weitestgehend eingehalten werden.

$@lilmmgm=mlH.
lich

Abwäaun

Durch den Schienen- und Straßenverkehrslärm werden die Immissionsgrenzwerte der 16.
BImSchV im geplanten Baugebiet zum Teil deutlich überschritten.

Hierbei ist ein effektiver Lärmschutz gegentlber dem Schienenverkehrslärm (Lärmschutz-.
wand o.ä. direkt an der Schienenstrecke) im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sowie
aus finanziellen Gründen nicht umsetzbar.

wirdr

bei der Umsetzung dieser Lärmschutzwand erforderlich.

s="' HEHE FREIES:l\ll?ËBH€h'
bessert werden .

Des Weiteren sprechen folgende Argumente für die Entwicklung als Wohngebiet:
h
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bremsen verboten werden. Demnach dürfen diese dann auch aus Deutschland nicht
mehr in die Schweiz einfahren. . . ..
Im Zuge der geplanten Ausbaumaßnahmen an der Rheintalbahn sollen in Zukunft
auch Lärmschutzmaßnahmen an den bestehenden Gleisen umgesetzt werden. Hier-
zu können bisher jedoch keine konkreten Aussagen getroffen werden.

Passive Maßnah111QD

L
Laubengänge vorgesehen werden.

llä$il ?ßlMnu:nmü? :
nahme sind jedoch ergänzende passive Lärmschutzmaßnahmen erforderlich.

LärmDeae[bereiche !!agb.DlN..4]99 .
Nach DIN 41 09 werQen iur aie t"estlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Au-

22:00 Uhr) jeweils 3 dB(A) zu addieren.

Das Plangebiet liegt maximal im Lärmpegelbereich V nach DIN 41 09. Wird hierbei der
Nachweis erbracht. dass im Einzelfall geringere Außenlärmpegel an den Fassaden vorliegen
als die im Schallgutachten ermittelten Pegel (z.B. aufgrund abschirmender Gebäude, einer
geeigneten Gebäudestellung, etc.)! können die Anforderungen an die Schalldämmung der
Außenbauteile entsprechend der Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden.

ilHHggHIW#%HHË$:
tiber

Aufgenommen wird in den Festsetzungen die Möglichkeit der Reduzierung der Anforderun-
gen an die Schalldämmung, sofern im jeweiligen Baugenehmigungsverfahren der Nachweis
erbracht wird. dass an den Fassaden geringere Außenlärmpegel vorliegen. Dies kann insbe
sondere aufgrund der Abschirmwirkung bereits bestehender Gebäude, einer geeigneten Ge
bäudestellung oder bereits umgesetzter Lärmschutzmaßnahmen an der Rheintalbahn vorne
gen

LüftunaseinriQ1lly1199D . . ..
Da die Schalldämrnung von Fenstern nur dann wirksam ist, wenn die Fenster geschlossen
sind. muss der Lüftung von Aufenthaltsräumen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wer-
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den. Bei einem Mittelungspegel (Gesamtlärmpegel) nachts tiber 50 dB(A) sind nach der VDI
2719 in jeder Wohnung die Schlafräume. bzw. die zum Schlafen geeigneten Räume, mit zu-
sätzlichen Lüftungseinrichtungen auszuführen oder zur lärmabgewandten Seite hin auszu-
richten. Zur Lüftung von Räumen, die nicht zum Schlafen genutzt werden, kann ansonsten
ein kurzzeitiges Öffnen der Fenster zugemutet werden (Stoßlüftung).

Von Pegeln über 50 dB(A) nachts (Gesamtlärmpegel) ist das gesamte Plangebiet betroffen
Aus diesem Grund ist die Festsetzung passiver Lärmschutzmaßnahmen gemäß $ 9 Abs. l
Nr. 23b) BauGB erforderlich.

Außenwohnbereiche
Neben den Festsetzungen zum Schutz der Bereiche innerhalb der Gebäude ist im Bebau-
ungsplan auch zu prüfen, ob Festsetzungen zum Schutz der Außenwohnbereiche (Balkone,
Terrassen, Hausgarten etc.) zu treffen sind. Als mögliche Maßnahmen kommen dann z.B.
die Anordnung an der lärmabgewandten Seite. Verglasung der Balkone, Errichtung von Win
tergärten etc. in Betracht.

Zumindest bei Beurteilungspegeln von über 65 dB(A) tags sind dementsprechend auch für
die Außenwohnbereiche Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen. Im vorliegenden Fall sind
hiervon keine Außenwohnbereiche betroffen.

Bestehende Bebauun
Durch die Bebauung des Plangebietes kommt es zu zusätzlichem Verkehr auf der "Bach-
straße", der entlang der "Bachstraße" zu einer Erhöhung der Beurteilungspegel um 3 bis 4
dB(A) gegentlber der heutigen Situation führt. An der bestehenden Bebauung treten zukünf-
tig Beurteilungspegel bis 53 dB(A) tags und 44 dB(A) nachts auf. Die Orientierungswerte der
DIN 18005 und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Wohngebiete werden unter-
schritten, so dass keine wesentlichen Auswirkungen hervorgerufen werden.

6.6 Gestalterische Festsetzungen nach Landesrecht

6.6.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen

Die Bauvorschriften zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen werden sehr offen gehalten,
um eine sehr abwechslungsreiche Architektur im Plangebiet zu ermöglichen. Gemäß $ 74
Abs. l Nr. l LBO zugelassen werden als mögliche Dachformen Satteldach (SD), Walmdach
(WD), Zeltdach (ZD), (versetztes) Pultdach (PD), Mansarddach (MD) und Flachdach (FD).
Die Dachneigungen betragen generell 0' bis 45'. Nur beim Mansarddach werden maximal
70' zugelassen, um diese Dachform auch realisieren zu können. Hinsichtlich der möglichen
Firstrichtung oder zu Dachaufbauten und --einschnitten werden in den Örtlichen Bauvor-
schriften keine Vorgaben aufgenommen.

Mit dieser Vorschrift ist auch die Errichtung von Flachdächern möglich. Aufgenommen wird
jedoch. dass Dachflächen mit einer Neigung von 10 Grad und weniger (= Flachdächer, flach
geneigte Dächer) extensiv zu begrünen sind. Die Vorschrift zur Dachbegrünung gilt hierbei
nicht nur bei Hauptgebäuden sondern auch bei Garagen, überdachten Stellplätzen und Ne-
benanlagen. Ausgenommen von der Dachbegrünung sind technische Einrichtungen. Belich-
tungsflächen und nutzbare Freiflächen auf Dächern sowie Dächer von untergeordneten Bau
teilen ($ 4 m') wie z. B. Eingangsüberdachungen und Erker. Darüber hinaus zulässig sind
aufgeständerte Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie auf den Dachflächen.

Für die Fassadengestaltung werden bei Außenwänden aus gestalterischen Gründen leuch
tende oder reflektierende Materialien ausgeschlossen.
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6.6.2 Werbeanlagen

Die Zulässigkeit von Werbeanlagen wird gemäß $ 74 Abs. l Nr. 2 LBO im Plangebiet stark
eingeschränkt. Dies ist erforderlich, weil ein allgemeines Wohngebiet errichtet werden soll,
weshalb eine gewerbliche Nutzung nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Webeanlagen
sind daher nur an der Fassade bis zum oberen Wandabschluss, bis zu einer Größe von 0.5
m' und nur an der Stätte der eigenen Leistung zulässig. Zu berücksichtigen ist hierbei auch
die Vorgabe des $ 1 1 Abs. 4 LBO, wonach in allgemeinen Wohngebieten nur für Anschläge
bestimmte Werbeanlagen sowie Werbeanlagen an der Stätte der eigenen Leistung zulässig
sind

6.6.3 Gestaltung der unbebauten Flächen

Aufsch üttungen . Aba nabu ngeo. SIÜtz111auern

Filr Aufschüttungen, Abgrabungen und Sttltzmauern auf den privaten Baugrundstücken wird
gemäß $ 74 Abs. l Nr. 3 LBO vorgeschrieben, dass diese jeweils nur bis zu einer Höhe von
maximal l m zulässig sind. Ziel dieser Gestaltungsvorschrift ist, größere Veränderungen der
Geländeoberfläche zu vermeiden .

Bei Stützmauern handelt es sich hierbei um bauliche Anlagen, die zur Sicherung von Ein-
schnitts- und Dammböschungen sowie bei unterschiedlichen Geländehöhen errichtet wer-
den. Häufig werden Sttltzmauern errichtet, um im Verhältnis zu Böschungen einen geringen
Flächenverbrauch zu erhalten

Einfriedunqen

Gemäß $ 74 Abs. l Nr. 3 LBO werden für Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen
Gestaltungsvorschriften erlassen. Entlang sonstiger Grundstücksgrenzen werden dagegen
keine Vorgaben gemacht; dort gilt das Nachbarrecht.

Die Gesamthöhe der Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen wird mit maximal
1 ,2 m Höhe festgesetzt, gemessen von der Oberkante des Straßenrands. Für lebende Ein-
friedungen wird hierbei ein Abstand von mindestens 0,5 m zu öffentlichen Verkehrsflächen
aufgenommen, damit diese nicht in den Straßenraum hineinragen. Bei Einfriedungen b
Kombination mit Sttltzmauern kann dieser Abstand von lebenden Einfriedunaen zur Straße
entfallen. da die Pflanzen dann nicht mehr in den Straßenraum hineinraaen.

Vorgeschrieben wird auch, dass die lebenden Einfriedungen als Hecken oder Sträucher mit
standortgerechten heimischen Laubgehölzen auszubilden sind.

6.6.4 Außenantennen

Die Zulässigkeit von Antennenanlagen wird gemäß $ 74 Abs. l Nr. 4 LBO im Plangebiet ein-
geschränkt. Grund der Einschränkung ist, dass ein übermaß an Außenantennen, Satelliten-
antenne u. Ä. durch ihre verunstaltende Wirkung die Wohnqualität stark beeinträchtigen. Aus
diesem Grund ist je Hauptgebäude nur eine Antenne oder Satellitenantenne zulässig.

6.6.5 Anzahl der Stellplätze

Gemäß $ 74 Abs. 2 Nr.2 LBO wird die Stellplatzverpflichtung auf 2,0 Stellpältze pro Woh-
nung erhöht. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die Stadt Mahlberg im ländlichen
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Raum liegt. Zwar besteht im Stadtteil Orschweier die Anbindung an den regionalen Schie-
nenverkehr. Aufgrund der Lage der Stadt im ländlichen Raum ist aber dennoch davon aus-
zugehen. dass pro Haushalt mehr als ein Fahrzeug benutzt wird.

:.
angeordnet werden können.

6.6.6 Höhenlage der Baugrundstücke

Die nicht überbauten Grundsttlcksflächen sind gemäß $ 74 Abs. 3 Nr. l LBO auf Straßenni-
veau aufzufüllen. Ziel dieser Vorschrift ist insbesondere, überschüssigen Bodenaushub zu
vermeiden.

6.7 Kennzeichnungen l Nachrichtliche Übernahmen l Vermerke

6.7.1 Nachrichtliche Ubernahmen

Anbaube$

nen aber ausnahmsweise zugelassen werden.

Archäoloqi SQ1le..De!!!saale

DSchG ei

7. Auswirkungen

7.1 Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen

Die Grundstücke Flat.-Nr. 1690, 1691 und 1693 werden durch die Bebauung insgesamt dem
unbeplanten Innenbereich gemäß $ 34 BauGB zugeordnet: Eine wesentliche Voraussetzung
file die Bebauung dieser Grundstücke ist hierbei eine gesicherte Erschließung.

Die landwirtschaftliche und kleingärtnerische Nutzung im Plangebiet werden verdrängt. Vom
Verlust dieser Flächen sind drei landwirtschaftliche Betriebe betroffen, die diese Flächen
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:i::''
.Jedoch w rd jeder Flächenverlust die Betriebe schwächen.

Auf die angrenzende landwirtschaftliche Nutzung hat die Aufstellung des Bebauungsplanes
keine Auswirkungen, da entsprechende Abstände zwischen Landwirtschaft und Wohnen
eingehalten werden.

7.2 Gemeinbedarfseinrichtungen

Auf die Gemeinbedarfseinrichtungen der Stadt Mahlberg hat die Aufstellung des Bebau-
ungsplans keine direkten wesentlichen Auswirkungen. Durch die Bereitstellung von Bau-
grundstücken können aber bestehende Infrastruktureinrichtungen wie beispielsweise Kinder-
gärten und Schule gestärkt werden.

7.3 Verkehr

Die Ortseingangssituation mit Ortsschild und Fahrbahnteiler wird nach Norden verlagert

Durch die Bebauung des Plangebietes kommt es zu zusätzlichem Verkehr auf der "Bach-
straße' der entlang der "Bachstraße" zu einer Erhöhung der Beurteilungspegel um 3 bis 4
dB(A) gegenüber der heutigen Situation führt. An der bestehenden Bebauung treten zukünf-
tig Beurteilungspegel bis 53 dB(A) tags und 44 dB(A) nachts,auf: Die Orientierungsweüe der
DIN 18005 und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Wohngebiete werden unter-
schritten, so dass keine wesentlichen Auswirkungen hervorgerufen werden.

7.4 Ver- und Entsorgung

änd ObDie U
:e'

n'
E

'a'
.w=.w

.$

B

Die Fläche des RegenwB$$grrückhaltebeckens befindet sich im Eigentum der Stadt Mahl
berg, so dass dessen Umsetzung durchführbar ist.

Durch die Ableitung von Schmutz- und Regenwasser ef:fo+gtWlEd..keine Verschärfung der
Entwässerungssituation von Nachbargemeinden.bewg1lggllilgD.

7.5 Natur l Landschaft l Umwelt

Auf Schutzgebiete hat die Aufstellung des Bebauungsplans keine Auswirkungen
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8. Maßnahmen zur Verwirklichung l Folgeverfahren

8.1 Bodenordnung

Da die Grundstücke im Planbereich nach Lage, Größe und Zuschnitt entsprechend den
Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht bebaubar sind, ist die Einleitung eines förmlichen
Umlegungsverfahrens notwendig. In diesem Verfahren werden die notwendigen Flächen für
Straßen, Gehwege usw. bereitgestellt. Die Umlegung erfolgt als vereinbarte amtliche Umle-
gung. Das Umlegungsverfahren wurde am 22.03.2017 eingeleitet.

Aufgenommen wird eine Bauverpflichtung von 5 Jahren, damit dle Baugrundstücke in ange
messener Zeit bebaut werden.

8.2 Entschädigungen

Durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans werden keine Entschädigungsan
sprüche nach $$ 39 ff. BauGB ausgelöst.

8.3 Erschließung

Die Stadt hat die Erschließung gemäß $ 1 1 BauGB auf einen Erschließungsträger übertra-
gen. Mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung Gmbh, Stuttgart, wurde ein Erschlie
ßungsvertrag geschlossen.

Zur Erschließung des Plangebiets sind die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen mit
Hausanschlüssen sowie der Bau von mehreren Straßen erforderlich. Von der Stadt Mahlberg
ist geplant, die Erschließungsmaßnahmen im Jahr 2018 durchzuftlhren. Erforderlich ist dar-
über hinaus die Errichtung einer 3,5 m hohen Lärmschutzwand entlang der Kreisstraße. Die-
se soll als begrünte Gabionenwand ausgeführt werden.

Für die Herstellung von kanaltechnischen Erschließungen im öffentlichen Bereich sowie die
zusätzliche Einleitung von Niederschlagswasser ist rechtzeitig vor Baubeginn das Benehmen
mit der Unteren Wasserbehörde nach $ 48 Abs. l WG herzustellen. Ftlr die aedrosselte Ab.
leitung des anfallenden Niederschlgg$w
Reaelwerk DWA A 1 17" im Rahmen des Benehmens zu führen.

8.4 Ausgleichsmaßnahmen

Die externen Ausgleichsmaßnahmen werden durch Zuordnungsfestsetzung nach
$ 9 Abs. la S. 2 BauGB rechtlich dauerhaft gesichert.

8.5 Kosten und Finanzierung

Für die Erschließung des Baugebietes fallen Kosten zur Herstellung der Verkehrsanlagen,
Entwässerung und Wasserversorgung sowie für naturschutz- und artenschutzrechtliche
Ausgleichsmaßnahmen an. Aufbauend auf dem Vorentwurf wurde eine Kostenschätzung der
Erschließungskosten vorgenommen. Hierbei handelt es sich um Bruttobaukosten inkl. Ne-
benkosten:
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Äußere Erschließung (Anbindung an K 5345)
Verkehrsflächen(innere Erschließung)
Schm utzwasserkanalisatlon
Regenwasserbewirtschaftung
Wasserversorgung
Lärmschutz
Ausgleichsmaßnahmen
Gesamtkosten(brutto inkl. Nebenkosten)

270.000€
930.000€
290.000 €
485.000€
190.000 €
140.000 €
360.000€

2.665.000 €

Für die Erschließung des Plangebiets wird mit dem Erschließungsträger KE LBBW, Stuttgart
ein Erschließungsvertrag über die Übernahme der Erschließungskosten abgeschlossen. Das
bedeutet. dass die Erschließungskosten komplett auf die Grundstückseigentümer bzw. die
späteren Käufer der Baugrundstücke umgelegt werden können. Diese Erschließungskosten
gehen damit nicht zu Lasten des Haushalts der Stadt Mahlberg

Im Zuge der Realisierung des Plangebiets wit:+$QILder Bau einer Notentlastung für das be-
stehende Kanalnetz von Orschweier nach Norden umgesetzt.wgldgQ. Diese Notentlastung
wird an das neu zu erstellende Regenwasserkanalnetz angeschlossen. Hierzu ist erforder-
lich, den Regenwasserkanal zum Rückhalteraum entsprechend größer zu dimensionieren.
Für diese größere Dimensionierung des Regenwasserkanals wurden Mehrkosten von etwa
205.000,- € geschätzt. Diese Kosten gehen zu Lasten des Haushaltes der Stadt Mahlberg.

8.6 Planungsrecht

Vorgesehen ist, den Bebauungsplan bis Ende des Jahres 2017 zur Rechtskraft zu bringen

9 Flächenbilanz

Geltungsbereich 3,06 ha

0,32 haÄußere Erschließung (K 5345) etwa

Bruttobauland 2,74 ha

0,46 ha

100,0%

16,9%

70,0%

Verkehrsflächen etwa

etwa

etwa

Straßenverkehrsfläche 0,28 ha

Verkehrsberuhigter Bereich O,15 ha 5,6%

Fuß-/ Radwe g etwa

etwa

etwa

etwa

0,03 ha 7,3%

o.1%

2,6%
Versorgungsflächen 0,00 ha

0,07 ha

0,05 ha

Grünflächen

Spielplatz f,8%

0,9%

80,5%
Verkehrsgrün

Nettobauland

etwa

etwa

0,02 ha

2,20 ha
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10. Rechtsgrundlagen
1 ) Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. l S

017m 20.07GesAbsatzAletzt qeä :e
!BI.l S +

2) Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung
- BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01 .1990(BGBI. l S.
1 32)l zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.05.2017(BGBI. l S.

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstellung
des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 -- PlanZV 90) vom 1 8.12.1990
(BGBI. 1 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
04.05.2017 (BGBI. l S. 1057)
Landesbauordnung filr Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010
(GBI. S. 358), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.11.2014(GBI. S. 501)
Gemeindeordnung ftlr Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom
24.07.2000 (GBI. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verord-
nung vom 23.02.2017(GBI. S. 99, 100)

1057)
3)

4)

5)
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Teil C Zusammenfassende Erklärung
1 1 Einleitung
Die Planunqsziele d

- Fortschreiben des

festgesetzt
häuserbereitaestellt.

12. Berücksichtigung der Umweltbelange
Das Planaebietbefin

höhe von etwa 8 m bis 9 m auf.

Nördlich des PlaDqQ

fehlen

Die UmweltauswirkungQ

Aus artenschutzrecht

schlossen werden.

13. Berücksichtigung der Offentlichkeitsbeteiligung
Die frühzeitige Öffentli

zy
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In dieser Zeit aingen aus der Öffentlichkeit keine Stellungnahmen ein

14. Berücksichtigung der Behördenbeteiligung

Planung
terrichtet.

schaft. eine

alternative
löcher Flächen zu vermelden: , .

Durch die Ableitu

an den

01.08.2017 V

für Denkmal für De
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15.

15.1

Anderweitige Planungsmöglichkeiten
Nicht-Durchführung derPlanung

Bei Nichtdurchführunq der Planung bleibt das Planqebiet entsprechend seines derzeitigen
Bestandes bestehen und die oben genannten Umweltauswirkungen werden nicht eintreten.
Nennenswerte Aufwertunaen für die Bereiche des Planqebietes sind aufgrund der bereits
vorhandenen Nutzungen jedoch auch bei Nicht-Durchft)hruna der Planung nicht zu erwarten

15.2 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planunasmöalichkeiten
15.2.1 Grundsätzliche Standortalternativen

Das Planqebiet ist im gültigen Flächennutzungsplan dargestellt. Grundsätzliche Alternativen
sind deshalb hier auf der Bebauunasplanebene nicht zu prüfen.

15.2.2 Zufahrt über die Bachstraße

Eine Erschließung des Wohnaebiets über die Bachstraße ohne direkte Anbindung zur Kreis-
$traße wurde betrachtet, aber aufgrund der erheblichen verkehrlichen Mehrbelastungl11t die
Anwohner der Bachstraße wieder verworfen. Bezücilich des Eingriffs in die natürlichen
Schutzatlter würde diese Variante keine nennenswerten Änderungen mit sich bringen.

1 5.2.3 Riecielbebauuna statt Lärmschutzwand

Anstatt einer Lärmschutzwand wurde die Möglichkeit einer Rieqelbebauunq an der Dordwe$t=
lichen Planaebietsarenze erwogen. Diese hätte den Vorteil, dass keine Lärmschutzwand
11elwerldia wäre: DiesQyariante wurde iedoch aufgrund von städtebaulichen GrÜ d ur)d
der schwierigen Vermarktung dieser Bauolätze verworfen. Aus Sicht der natürlichen Schutz-

üter hätte diese Variante keine Anderuna der Schwere des Eingriffs bedeutet.

Mahlberg , Lauf. 04.10.2017 Kr-la

.zirii(.INGENIEURE
Poststraße 1 . 77886 Lauf

Fon 07841 703-0. www.zink-ingenieure.de

PlanverfasserBenz, Bürgermeister
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